
• , Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BK8-17 /187 4-02 

Beschluss 

In qem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und ~isenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der SachsenNetze HS.HD GmbH (vormals ENSO Netz GmbH), Rosen­

straße 32, 01067 Dresden, vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 17.01.2022 beschlossen: 

1. 	 Der Beschluss vom 03.07.2020 (Aktenzeichen BK8-17/1874-01) wird aufge­

hoben. 

2. 	 Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei­

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

d.er Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

3. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

. 1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 29.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis·2016 

·gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 10.12.2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2019 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge· auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Mit Beschluss vom 03.07.2020 hat die Beschlusskammer über -den Antrag der An­

tragstellerin entschieden. Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt 

(Vl-3 Kart 225/20. M). 

Durch den vorliegend~n Beschluss erfolgt eine Neubescheidung. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag erneut geprüft und der Antragstellerin ge­

mäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schreiben vom 23.11.2021 Gelegenheit zur Stellung­

nahme gegeben. Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 13.12.2021 mitgeteilt, 

dass die Anhörung zum Regulierungskontosaldo 2013 - 2016 inhaltlich vollständig 

nachvollzogen werden kann. 
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Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG übe·r die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des 

nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18. Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss 

liegt vor. Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig. 

1. 	 Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor 

dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichts­

hofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen 

Rechts in Form der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfah­

ren Anwendung finden und von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(Urteil vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst werden, für ihre Entscheidung herange­

zogen. Als „normative Regulierung" werden im Allgemeinen solche Regeln des na­

tionalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, GasNEV und ARegV) 

bezeichnet, die konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regulierung 

durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationa­
( 

len Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz:.. bzw. Verordnungsgeber 

außer Kraft gesetzt oder neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof be­

reits entschieden (BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 60 ff., siehe 

auch OLG Düsseldorf vom 11. 02.2021, Vl-5 Kart 10/19 M, S. 10 ff., OLG Düssel­

dorf vom 28.04.2021, Vl-3 Kart 798/19 [V], S. 72 ff., OLG Schleswig vom 

.11.01.2021, 53 Kart 1/18, S. 27 ff.). 
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1.1 Entscheidung des Europäischen ~erichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die 

normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG ge·regelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie­

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

v~rgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung 

der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss 

an und den Zugang zu den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Ta­

rife, der Bundesregierung und nicht der nationalen Regulierungsbehörde zugewie­

sen habe. 

1.2 Rei~hweite der Entscheidung 

Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinaus­

gehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Re­

gulierung gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage ge­

äußert, ob die normat.ive Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale 

Gesetz- und VerC?rdnungsgeber den festgestellten Verstoß beseitigt, weiter an­

wendbar ist. Der EuGH hat sich insbesondere auch nicht explizit zu der Frage ge­

äußert, ob die Richtli~ienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit un­

mittelbar anwendbar sind. 

1.3 Keine Nichtigkeit des nationalen Rechts 

Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 

Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Ver­

stoß einer nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit (BGH, Be­

schluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 61 ff.). Vielmehr sind die Grundsätze des 

Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. 
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Zudem scheidet eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normati­

. ven Regulierung aus. Der Europäische Gerichtshof sieht zwar sowohl in der an die 


Bundesregierung gern. § 24 EnWG erfolgten Zuweisung von Zuständigkeiten, als 


auch in den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung eine mit den oben 


genannten Richtlinien unvereinbare Beschränkung der ausschließlichen Zuständig­


keit der nationalen Regulierungsbehörde (EuGH a.a.0., Rz. 101 f., 115 f.). Eine 


Umdeutung der nationalen Vorgaben in nicht bindende Programmsätze, die die aus­. . 
schließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde nicht beeinträchtigen, kommt 

angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des Regelungszwecks 

der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht (Verbot der 

contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 66 

ff.). 

Der Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, 

die Vorschriften der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwen­

dungsvorrang besagt, dass eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar gel­

tenden Regelung des Unionsrechts unvereinbar ist, von nationalen Behörden und 

Gerichten nicht angewendet werden darf (vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 

40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/A~UV, 5. Aufl. 2016, Art. 288 AEUV, Rn. 69 

f.). Dieser Grundsatz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrech~ 

betroffen ist (EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62). Die normative Re­

gulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Die hier maß­

geblichen Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der na­

tionalen Regulierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung 

unvereinbar sind, sind nicht unmittelbar anwendbar. 

1.4 Keine unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 

Damit eine Richtlinienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen 

spezifische Voraussetzungen vorliegen (Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71 .. EL Au­

gust 2020, Art. 288 Rn. 149). Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittel­

baren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlini­

enbestimmung nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinrei­

chend genau und inhaltlich unbedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer 

Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber keine Pflichten eines Einzelnen begründen 
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(sog . Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine objektive unmittelbare Wirkung 

vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

1.4.1 Unionsvorschriften inhaltlich nicht unbedingt 

Die Richtlinienvorgaben sind· nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich un­

bedingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist 

und zu ihrer Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der 

Unionsorgane oder der Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über 

die ausschließliche Zuständigkeit sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen. 

Gegenwärtig fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen 

im nationalen Recht. Das betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuwei­

sung als auch die für einen Eingriff erforderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bun­

desnetzagentur hat nach nationalem Recht gegenwärtig (nur) die Befugnis, die Vor­

gaben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. unter Rückgriff auf § 29 

EnWG je n~ch Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu konkretisie­

ren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetz­

geber nicht die übergeordnete, allQemeine und uneingeschränkte Befugnis, die ihr 

nach den Richtlinien vorbehaltenen Aufgaben vollumfänglich und selbständig aus­

zuüben (vgl. EuGH a.a.0., Rz. 105) beispielsweise also die Methoden oder Bedin­

gungen für den Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu geneh­

migen (vgl. nur§ 24 S. 1 Nr. 1 EnWG). Dass es hierzu einer umfassenden mitglred­

staatlichen Aufgabenzuweisung bedarf, entspricht im Übrigen auch dem europäi­

schen Leitbild, wonach die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Regulierungsbehör­

den mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet sind (vgl. Erwägungsgrund 33 der 

Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG). Die 

Mitgliedstaaten verfügen bei der Organisation und Strukturierung der Regulierungs­

behörde zwar über eine Autonomie, haben diese aber unter vollständiger Beach­

tung der in den Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben und insoweit 

sicherzustellen, dass die Regulierungsbehörde bei der Ausübung der ihr vorbehal­

tenen Zuständigkeiten ihre Entscheidungen autonom treffen kann (vgl. EuGH, 

a.a.O., Rz. 119). Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Euro­

päischen Gerichtshofs mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegen-
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stand der Rüge durch die Europäische Kommission war nicht die fehlerhafte Aus­

übung einer nach nationalem Recht bereits ordnungsgemäß· zugewiesenen aus­

schließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde, sondern der Um­

stand, dass eine den Richtlinien entsprechende umfassende Aufgabenzuweisung 

an die nationale Regulierungsbehörde im nationalen Recht bislang nicht erfolgt ist 

(vgl. EuGH a.a.O., Rz. 88). Vielmehr liegt hier eine fehlerhafte Aufgabenzuweisung 

vor (EuGH, a.a.O., Rz. 130); diese kann und muss durch den Mitgliedstaat korrigiert 

werden, der dann c;tie noch möglichen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten vorsehen 

kann (EuGH a.a.O., Rz. 126, 127). 

1.4.2 Belastung Einzelner verboten 

Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner ver­

bunden, sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver 

Rechte keine Voraussetzung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorlie­

gend wegen des Verstoßes gegen objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch 

fehlen würde), allerdings gilt das Belastungsverbot Wenn der Bundesnetzagentur 

aus einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weitergehende oder jedenfalls 

anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach Einzelfall 

zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiede­

rum könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichts­

hofs nur durch das europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begrün­

det werden können, nicht aber durch Richtlinien (vgl. BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73). 

Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtlinien als 

Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern 

die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich 

unbedingt anzusehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar 

als Ermächtigungsgrundlage auch für belastende Regulierungsentscheidungen her­

angezogen werden. Anders als in den vom Europäischen Gerichtshof entschiede­

nen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung durch Richtlinienrecht ver­

neinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf Basis nationalen 

Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche unmittel­

bar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche 
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Befugnisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentschei­

dungen fungieren. Soweit ersichtlich existiert bislang keine hier einschlägige Judi­

katur, in der der EuGH es für europarechtskonform eingestuft hätte, dass eine Richt­

linienbestimmung als eigenständige Ermächtigungsgrundlage für Eingriffe in 

Rechte des Einzelnen herangezogen werden darf. 

1.4.3 Keine objektive unmittelbare Wirkung des Unionsrechts 

Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen 

bezogen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europä­

ische Gerichtshof hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestim­

mungen anerkannt, aus denen sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten erge­

ben. Konkret ging es beispielsweise um die nicht rechtzeitig in nationales Recht 

umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchführung einer Umweltver­

träglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für die Errichtung 

eines Wärmekraftwerks (EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraft­

werk Gr~ßkrotzenburg). 

Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmungen über die ausschließli­

che Zuständigkeit der nationalen Reguli~rungsbehörde die Verpflichtung ergeben, 

von dieser Zustandigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Ziel~etzungen der 

Richtlinien hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wär­

mekraftwerks Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht in­

haltlich unbedingt. Im vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die 

zuständige Behörde der Pflicht zur Durchführung eir.ier Umweltverträglichkeitsprü­

fung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als unselbstständiger Bestandteil des 

nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zugewiesenen Genehmi­

gungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetzagentur 

die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständig­

keit erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht ein­

geräumt werden (siehe oben). 

1.5 Interessenabwägung 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar an­

wendbar sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe 
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dafür, die Vorgaben der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwen­

dung zu bringen. Die Nichtanwendung der normativen Regulierung in der Über­

gangszeit würde zu einem Zustand führen, der mit den Zielsetzungen der genann­

ten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre (so auch BGH, Beschluss vom 

08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76). 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Fest­

legung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit aus­

reichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. 

Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 

2019/944. Diesem Gebot der ex ante-Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig 

zu einem großen Teil über die Vorgaben der normativen Regulierung Rechnung 

getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden für die Berechnung 

der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netzanschluss 

und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbe­

treiber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtli­

nien geforderten transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungs­

rahmen. Bestehende Festlegungen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, 

die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeiten erlassen hat, tragen zwar eben­

falls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies jedoch nur in Teilbereichen 

und in Ergänzung der normativen Regulierung und damit nicht in dem von der Richt­

linie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde 

daher zu beträchtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen· 

Rechtsunsicherheiten für alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den ge­

nannten Richtlinienvorgaben und den Zielsetzungen des Energiebrnnenmarkts 

schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte eine derart unklare Rechtslage im Über­

gangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten für die unter-
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nehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Markt­

teilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und ange­

bracht, stabile und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

2. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. 	 E_rmittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

3.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach§ 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31.12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2016 erfolgt in sechs gleichmä­

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent-

Seite 10 von 27 



spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

3.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen(§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen (§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß­

nahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegVin der Fassung vom 26.07.2016). 
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3.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

3.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich ·der · 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

l~gte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 
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2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BK8-11/1874-13 und BKB-15/187 4­

13 jeweils einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlos­

sen. Durch diese Verträge wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde .zu 

legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Ab­

gleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zuläs­

sigen Erlöse ist somit generell auf die vor Abschluss der öffentlich-rechtlichen Ver­

träge ursprünglich festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 
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1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" 7 „ 61 1 Preise" 7 „611 1 Verbrau­
cherpreise" 7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 „61111-0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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3.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu be­

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver­

wenden. 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102, 1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

3.2.1.1.2 	 Freiwillige Selbstverpflichtung Verlustenergie 

Mit Beschluss vom 26.08.2010 hat die Beschlusskammer gegenüber dem Netzbe­

treiber die freiwillige Selbstverpflichtung (FSV) für die Kosten zur Beschaffung von 

Verlustenergie für die erste Regulierungsperiode als wirksam verfahrensreguliert 

festgelegt (Az.: BKS-10/099). 

Aufgrund dieser FSV wurden die zulässigen Erlöse des Kalenderjahres 2013 um 

die Differenz zwischen genehmigten Verlustenergiekosten ( • €; BKS-07­

239) und den ansatzfähigen Verlustenergiekosten (-)um - €er­

höht. Die Antragstellerin hat bei der Berechnung der Differenz zwischen genehmig­

ten Verlustenergiekosten und den ansatzfähigen Kosten genehmigte Verlustener­

giekosten in Höhe von~ zugrunde gelegt. Insofern hat die Beschluss­

kammer den angesetzten Betrag der Antragstellerin um ••I € korrigiert. 



3.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspfl!chten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen_Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Ze.it vor dem 31. Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigk~it (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be­

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

. -Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1-. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 

Die Anpassung der Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den Abnahme- und 

Vergütungspflichten des EEG (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV) war für das Jahr 2013 

um - € zu korrigieren, da sich nach der Meldung des Netzbetreibers Kosten 

und Erlöse nicht in gleicher Höhe gegenüberstanden. Gemäß § 56 EEG ist der An­

schlussnetzbetreiber verpflichtet, den nach § 19 EEG vergüteten Strom an den vor­

gelagerten Übertragungsnetzbetreiber weiterzugeben. Der vorgelagerte Übertra­

gungsnetzbetreiber ist gemäß § 57 Abs. 1 EEG zur Vergütung der vom Anschluss­

netzbetreiber nach § 19 EEG vergüteten Strommenge entsprechend den §§ 19 ff. 

EEG verpflichtet. Folglich handelt es sich bei den Aufwendungen nach dem EEG 

um einen durchlaufenden Posten. Den beantragten Kosten müssen Erträge in glei­

cher Höhe entgegenstehen. Die Kosten für Aufwendungen nach dem EEG waren 

daher mit den entsprechenden Erlösen zu neutralisieren. 

Der Netzbetreiber gibt für die Jahre 2015 und 2016 Aufwendungen für EEG-Umlage 

auf Betriebsverbräuche in Höhe vo~ € bzw. - € als dauerhaft nicht 

beeinflussbare Kostenanteile an. Der Betriebsverbrauch umfasst den Betrag, den 

der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Versorgung mit Strom, Wasser, Gas etc. 

verwendet. Diese Aufwendungen sowie die EEG-Umlage sind nicht als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile zu berücksichtigen, da es sich bei der EEG-Um­

lage auf den Betriebsverbrauch nicht um eine Abnahmepflicht handelt. Der Netzbe­

treiber handelt _dabei als Endkunde, der auf seinen Strombezug EEG-Umlage zu 
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zahlen hat. Bereits dem Wortlaut des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV nach ist es 

erforderlich, dass stets korrespondierende Abnahme- und Vergütungspflichten vor­

liegen. Das Vorliegen einer reinen Vergütungspflicht erfüllt somit nicht alle Tatbe­

standsmerkmale des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 ARegV. Die vom Netzbetreiber angege­

benen Kosten für gesetzliche Abnahme- und Vergütungsverpflichtungen werden 

daher nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten berücksichtigt. 

3.2.1.1.4 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung {§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 AReg\i) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

3.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungs­

faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta­

belle zusammengefasst. 

2013 BK8-12/187 4-21 

BK8-13/187 4-21 2014 bis 2016 
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3.2.1.1.6 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele­

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrerize in der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

--·-~·1·--~-~~---~~- -,,------~-~~-~-- --·- ~ 

1 Jahr 	 l Aktenzeichen '. 

L_ -· . . _ _ . J. _ _ _ _ -~ 

2013 BK8-11/1874-81 

2014 bis 2016 . BK8-13/1874-81 

r---- --- ---	---·· ­

3.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. pie erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt d~r tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 
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Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach§ 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BK8-11/1874-13 und BK8-15/1874­

13 zur Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung jeweils einen öffentlich­

rechtlichen Vert~ag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antrag­

stellerin um die sich aus dem öffentlich:-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu 

korrigieren. 

Im Jahr 2014 wurden die von der Antragstellerin zugrunde gelegten Arbeitspreise 

der Höchstspannungs- und Mittelspannungsebene durch die im Preisblatt veröffent­

lichten Arbeitspreise ersetzt (HöS-Ebene: 0,77 cent/kWh statt 0,76 cent/kWh, MS­

Ebene: 0,75 cent/kWh statt 0,74 cent/kWh). 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden (BK4-09-050, BK4-10-153, BK4-12-2013, BK4-12-2014, BK4-12-2015, 

BK4-12-2017, BK4-13-278, BK4-13-279, BK4-13-2.80, BK4-13-281, BK4-14-034, 

BK4-14-036, BK4-14-062, BK4-14-063, BK4-14-064, BK4-14-065, BK4-15-021). 

Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurden als Plankosten in der 

Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben u. a. vom 09.09.2013, 30.05.2017, 

05.09.2017, 28.03.2019, 13.09.2019 hat die Beschlusskammer 4 der Antragstellerin 

das Ergebnis der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. 
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2013 

2014 · 

2015 

2016 

3.2.2 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht be.einflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

, 	 und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan­

denen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) 	 die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) 	 die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) 	 die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 
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In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

3.2.3 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 

in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungsko11to einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZVa.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. Dabei hat sie auch Kosten 

angegeben, die auf den Aufbau eines IKT-Systems entfallen. 

Die Beschlusskammer hat für die Ermittlung der anerkennungsfähigen IKT-Kosten 

die Daten der Antragstellerin verwendet, die am 12.07.2021 und am 09.08.2021 

schriftlich übermittelt wurden. Die Daten beinhalten die Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten der !KT-Anlagen, die Errichtungsjahre und die Abschreibungsdauern. 

Aus diesen Basisdaten hat die Antragstellerin die CAPEX, bestehend aus kalkula­

torischen Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung und Gewerbesteuer, ermittelt. 

Die im Regulierungskonto angesetzten CAPEX entsprechen den kalkulatorischen 

Kapitalkosten des IKT-Netzes in den Jahren 2013-2016. In Summe ergeben sich. 

Kosten in Höhe von - €. Zusätzlich hat die Antragstell'erin OPEX für diese 

Jahre in Höhe von - € geltend gemacht. 

Die Beschlusskammer hat die CAPEX für die Jahre 2013 bis 2016 übernommen 

und eine OPEX-Pauschale in Höhe von 0,8% auf die Anschaffungs- und Herstel­

lungskosten (- €) der !KT-Anlagen zur Anwendung gebracht. Damit werden 

die Kosten in entsprechender Anwendung von§ 23 ARegV a.F. abgebildet und die 
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OPEX-Kosten der Antragstellerin, die auf die tatsächlichen OPEX der maßgebli­

chen Jahre abstellt, sachgerecht ersetzt. Hieraus ergeben sich Kostery in Höhe von 

--·€(= 1€+-€). 

In einem ersten Schritt werden von diesen Kosten in entsprechender Anwendung 

von § 34 Abs. 5 ARegV die Vorteile aus dem Sockeleffekt der Übergangsregelung 

für die zwischen 2013 und 2016 aktivierten Anlagen des IKT-Netzes in Abzug ge­

bracht. Der Sockeleffekt beträgt - €. 

Im zweiten Schritt werden die CAPEX anteilig um kalkulatorische Kosten aus den 

bereits im Basisjahr enthaltenen Anlagengütern der Software des Netzbetreibers 

reduziert. Aus der anteiligen Überdeckung durch den Budgetansatz für die Software 

ergibt sich ein weiterer Kostenabzug in Höhe von - €. 

Beide Schritte führen in Summe zu einer angemessenen Kostenerstattung für das 

IKT-Netz, die sich an den Kosten für Investitionsmaßnahmen orientiert und zusätz­

lich die Kosten für Software des Basisjahres in die Gesamtbetrachtung einbezieht. 

In Summe wird der Differenzbetrag gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV nunmehr um 

- € (= - € - - ~ - - €)erhöht. Dies trägt den mit dem 

Beschwerdeverfahren Vl-3 Kart 225/20 [V] verbundenen rechtlichen und tatsächli­

chen Risiken und den Besonderheiten dieses Einzelfalles Rechnung. 
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Diese Werte werden in den Anlagen 4 den von der Beschlusskammer geprüften 

Werten gegenübergestellt. 

3.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 

2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 

31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 11 Abs. ~ S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit­

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 
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Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­


ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 


Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 


. vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 


Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge­


samtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 


entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 10.12.2018 (Az. BK8-17/1874-01) eine vorläufige An­

ordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 (Te­

nor Ziffer 1.) getroffen. Die . vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 ver­

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs­

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil­

dung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2·016 für sich zu bestimmen 
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Lind konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er­

lösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositi­

onen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück­

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § ·11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Glei.chwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V}, Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange­

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. Bereits mit den 
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Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be­

schlusskammer darauf hi11gewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge­

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat .die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 
. . 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113. Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, .und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzerin 

Dr. Heimann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Anlage 1 - Auflösungsplan und Auszug SachsenNetze HS-HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Auszug des Regulierungskontos für die Jahre 2013. 2014. 2015 und 2016 
- Herleitung des Saldo des Regulierungskontos ­

Rechtsgrundlage Beschreibung 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV erzielbare Erlöse 

Differenz 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb inkl. 
Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 

Kapitalkosten aus genehmigten. Investitionsmaßnahmen . EOG th lt A ··tz 
nach § 23 ARegV in en a ene nsa e 

Differenz 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

- ~ . -· r , ... ­ ,,-­ - ­ ...._. ,,. ............. ·'"-­
~l~un~d~~d\_~~~.llerui:itt.~ko'.ltos 

J .,. 
~ ...---­ ..,. - ------­ „ 

"' "· 
1 f 2q1~ 

1 2614 . 2015 
i Bj!Zefchnlmg1 [EU~ ,11,'.1 [E J~~ ' Ir [EY~J 

- J ; l . 

- ­

Jahresanfangsbestand ( = Vorjahressaldo) -3.605.197 3.826.710 

Saldo aus Einzeldifferenzen -3.551.568 7.428.902 7.232.842 

Jahresendbestand (Jahresanfangsbestand + Saldo aus 
-3.551.568 3_823.705 11.059.552

Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand -1.775.784 109.254 7.443.131 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 3,02% 2,75% 2,49% 

Verzinsung -53.629 3.004 185.334 

Saldo Regulierungskonto ( =Jahresendbestand + 
-3.605.197 3.826.710 11.244.886

Verzinsung) 

Auswirkung auf die Erlösobergrenze 
Mehrerlös (EOG- Mindererlös (EOG- Mindererlös (EOG­

mindernd) erhöhend) erhöhend) 

..... • "I' 1 Y.: , - ....~ ~. 

~~'l~u~!l ~n~Bilril__i:kslchti,&Llfl~ ~n t!eii k~l~~eitll!Ji:}!chen Erl~so~e'l!ie'1.zen~ ·.1 
~ - •r . ·-~ , . „ - ~ ' -. 1r 

f .. ?. lk 20'.'ll_ 2018 1 

~V:i·i Bezel~hiiung j s 
~BJ . 11r

~UR] 
\'. ... l 

i 
; 

4 r ~ 
_,_ 

Saldo Regulierungskonto zum 31.12.2016 13.251.728 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 2,12% 2,12% 2,12% 

Verzinsung 280.937 

Barwert (zu verteilender Betrag) 13.532.665 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 2.400.280 2.400.280 

Auswirkung auf die Erlösobergrenze 

- ., - -.. 

1 -
20 6 1 

! ~~R] 
11.244.886 

1.749.902 

12.994.788 

12.119.837 

2,12% 

256.941 

13.251.728 

Mindererlös (EOG­
erhöhend) 

- - - ,rr--­ -·· 
' 1 ' --'" --' 

~ -· -­ .­ . 
b 2020 2021 1. 2022 2023

muRJ ceuRi ~ 
[EÜR] i[EUR] 

~ . 1 1. 1J - - ., .. 

2,12% 2,12% 2,12% 2,12% 

2.400.280 2.400.280 2.400.280 2.400.280 

Mindererlös (EGG-erhöhend) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Verzichtsbetra in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1OAbs. 1 
SysStabV 

. . . . 
Kapitalkosten aus genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
. EOG th lt A ·tz 
in en a ene nsä e 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Bunde.§Qe.tz­
agentur 
[~l!lR] 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rech~r:uo.c.Uag,,e Bescttnelbung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene An · 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 OAbs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entst 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 1--__;;_;;.....__..;...._....;____;,,:.___;:;...;...._:.......;_.;....:_:..;....__~--­
nach § 23 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Auflösung des A~zugsbetrags nach § 23 Abs. 2a. 
ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-1711874-02 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2.ARegV 

§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen . EOG th lt A ·tz 
nach § 23 ARegV in en a ene nsä e 

Differenz 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 
ARegV 

Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 2 - Vergleich derWerte von Netzbetreiber und BNetzA SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


.........
- \"' 

„.. 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

. . . . tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV ~=~~t~~;~~:g~ genehmigten lnvest1t1onsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 
ARegV 

§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

·Bundesne.tz­
agJtntur · 
[E·l!tR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKS-17/1874-02 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze g~m. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnftussbare Kosten SachsenNetze HS HD GmbH Az•BKll-1711874-02 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnßußbare Kosten 

lvom Statistischen Bundesamt verOffentlichter 
Verbraucherpreisgesamtindex des vorletzten Kalenderjahres 
vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt (§ 8 ARegV 

Netz~lber BNetzA 
Abweichung 

• Ka.JenclerJ• hr VIJI .... K•lenderjahr yPI 1 

2011 110,70 2011 110,70 0,00% 

Dauerhalt nlcl!l bfflnftuubare Kosten 1111ch S11 Abs. 2 ~V 

2-1 

2-2 

2-3 

Gesetzliche Abnahme- und Vergotungspfilchten 

Konzessionsabgaben 

Betriebssteuern 

2-4 Planwert: 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

2- 5 

2-6 

2- 7 

2 - 8 

2-10 

2-11 

2-12 

2-13 

2 - 14 

Planwert: 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 

bV 

Betriebs- und Personalretstatigkelt 

Berufsausbildung und Welterblldung im Unternehmen und 
von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im 
Netzbereich beschafli ten Betriebsan ehOri en 

pauschalierter lnvestltlonszuschlag nach § 25 ARegV 

Aunosung von BKZ / Netzanschlusskostenbelträgen In 
Verbindung mit der StromNEV 

Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

Kompensationszahlungen im Rahmen des 
Satz 2 Nr. 1 Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung 

EG Nr. 122812003 

Satz 2 Nr. 2 ErlOse aus dem Engpassmanagement nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 122812003 

Kosten fDr die Beschaffung der Energie zur Erbringung vo 
Satz 2 Nr. 3 Ausgleichsleistungen, einschließlich der Kosten für die 

lastse· e Beschaffun 
Satz 

2 
Kosten oder Erlese aus Maßnahmen eines Betreibers von 

Sonstige e~~::::'r:~~r~u~~~~~tz~~t~~„:~r wirksamen 

Satz4 Differenz zwischen genehmigten Verlustenergiekosten un 
den ansatzfähigen Kosten 

lsumme 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH 

1. Netzveränderung: Netzabgang 1 

i--~-----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Netz teil n am e: DREWA~ NETZ GmbH 1 

Datum NV: 01.01.2011 IAZ: IBKB-10/1874-71 1 


Az: BKB-17/187 4-02 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

'i ,. 
.., Jahr 

' 
~ 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

-Jahr RefQr;ernzpr~ls 
· [EJ!{~tWNh1 

2011 

2012 

2013 

nlcJiiti:ät>Pt>lu:ite1 

~lr111tiQbar.ei 
lfOAltmMJelle 

l.E.UJ.a] 

EOG­
e}höhun.f' durcn 
Erwelte,r.u11Qs­

:fa1<tor 
[ECJR] 

Sonßtiges 
[ECJR] 

2010 

2010 

2010 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

E.©G­
erhöhung dur~ 

Jahf des EWFr­
Er.weiteru11gs­

Antragsfajdor 
[E_W.R] 

2010 
2010 
2010 

Netzteilname: Stromversorgung Pirna GmbH 

01.01.2011 IAZ: IBK8-10/1874-72 1Datum NV: 

da&;(emaftrnicht 
E@.sob.era,t.er:tZe 11teell!lflll8.$ba~ 

..•UiURJ ~ost~lil!jratell§l 
[i_;,W,R~ 

2012 
2013 

fiJftßfaW 
[~UR] 

Re.fttfeQZprels
Jahr 

[EmBZM'M:I] ~ 

2011 55,75 

2012 56,71 

2013 55,89 

..~ -

· Jahr 

" 

t 

~ 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Übertragmute <ien 
Mpa~sl!lrag deli' 
\{ei.;lus.tenergle 

[a.UaJ 
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Anlage 3c Netzveränderungen · SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

3. Netzveränderung: Netzabgang 1 
1--~=---:~~_._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--., 

Stadtwerke Riesa GmbH Netzteilname: . 

01.01 .2011 IAZ: IBK8-10/1874-73 1Datum NV: 

Jahr 

2009 
2010 

2012 
2013 

' _- :;;..: 
~ 

Jahr -­

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

' 

' 

~ 

Erlösobergcenzß 
[E~~r 

btäliteratl -
Uil~~ 

E©G­
erhöhung durch 
ErwelteruJi'lgs­

faktor 
[El!JR] 

Son~tiges 

[E;l!IR] 

J~~remzf!reLsi_ 
[EllJR/.M~l 

55,75 

2012 
2011 

56,71 

2013 55,89 

Gbelitcageede den 
ar:ierlfän@ten Kost@11 
zw Gr.ul'i'ld.e iegend~ 

M.er:ige 
Llt'(llhL 

~p.assubg der 
V.erJllsteoergle 

,[EUB] 

Seite 3 von 8 



Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKS-17/1874-02 

4. Netzveränderung: 

Netzteilname: 1 

Datum NV: 

Netzabgang 1 
Freitaler Strom+Gas GmbH 

01.01 .2011 IAZ: IBK8-10/1874-74 1 

J.ahr; 

·­ ·­ -
Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jal)r 

2011 
2012 
2013 

1 

'" 

'! 

aefea:.Qhzp.r.els 
[EltJ~l . 

55,75 
56,71 
55,89 

da1:.1~~ r,ilcb,t 
be~lo.fltlss.bare 
l(qsÜlnanteU&> 

JLEl!lR] 

BICb~~.l;:KJ,tlbaute 

lt~lr:tflu~are 
gqs.tenAA~lle. 

[~l!Jlil 

ErhötiuQQ aer nicl:lt< 
apg~b11uten 

b§eir.illuS,Sb.aren 
KQ§tentmtelle'Jdür:ch 

(IVl?~?lo-RFD 
[El9R] 

P.er1(){1enQbßr­ Pet:klden.über­
r~~ief\Y..!'!Q g~Saldlerur.ig 

2ß0?1l '2008 
[El:JR] LE!J.R] 

E0G­
erhöbung dur:cb 
E'liWeite.rangs­

faktor 
[EUR] 

SonSjjges 
- [El!IRJ 

Jahrdesi:~~ 

· Antriag~ 

2010 
2010 
2010 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

5. Netzveränderung: 

Netzteilname: 

Datum NV: 

Netzabgang 1 

Stadtwerke Löbau GmbH 

01.01.2011 IAZ: 1BKB-11/1874-71 1 

d.„uerb.aft ,:ilCbt 
beelnfl.uss6~" 
~asteaantelle; 

[lil!JR] 

2013 

-

.J~hr 

. 
2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

EQ.G­
erhöhung dur,cti 

p~ Jal;lr 'des 5\Mi­
Erw.eiterung§­

[EUR] An~gs
fa~tor. 

(!;UR] 

Här.tefall Sonstiges 
,[p©a] [EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKS-17/1874-02 

6. Netzveränderung: 

Netzteilname: 1 

Datum NV: 

Netzabgang 1 

Stromversorgung Pirna GmbH 

01.02.2012 IAZ: 1BKB-12/1874-71 l 

2012 

2013 


EQG­

elihöhu g duJ~ 


Jahr des E.WF­
Er.weiter.yngs­

"r.itr:Qgsfaldor 
[E!JIRJ 

·-,, - ··­ 1 

- ! Anpa~.ung .erHärtefaJI Sonstiges 
VertustenergJeJahF ' 

[EUR] [EWRJ [El:J.RJ 
~~ 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

7. Netzveränderung: 


Netzteilname: 


Datum NV: 


Netzabgang 1 
DREWAG NETZ GmbH 

01.09.2012 IAZ: 1BK8-12/1874-72 1 

Jahr .... 

[EUR] 

J.ahtr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

P.JZ: 
[e.Wß) 

• ------~ -

RefBr.e~preJ_s 
- IE~~MWhJ 

f.lb.ertr~gende 
ARg.a,ssung der 
~erlustener;gie 

[EUR] 

R~ödenjlber,.. Aedode.o®er;­ Re.r.iodenübe.r­
gr:eifel:l1J~ ~i.ijt:gng 1Qr.e,;fe.lldßl~ierung g,i:eifenäe;saldierung 

20Q6; 2QP,2l 2008 
[Ej.Jij] fE.UBJ [~l!JRJ 

EOG­
er.höh1:.mg dui;_c)l 
Er.weitE!fUnqs„ 

faktor 
[EUR] 

Sonstiges 

2011 
2011 

AnRa~sung d~r 
Vertuster;i~rgle 

[E.l!JRi 

„ 
. 

~ 
J.phr ' 

-· 
. 2009 

2010 
2011 
2012 
2013 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

8. Netzveränderung: 


Netzteilname: 


Datum NV: 


Netzzugang 1 
Cofely Deutschland GmbH I Großdubrau 

01.07 .2013 IAZ: 1LRB-4553.13 l 

EOG'­
er.liehurig dQrci:i 
·Erweiterungs­

faktor 
[El!.la] 

Jal:lr d0.$llSWF­
Ant{:ag~ 

da.Y.~ma nicht 
-

rnlCJ:tflab.g,bautei 
~öfl~reöe.elJ:1flU$..~~r:eEfif~O~.[Q!fl~ 

·~o_st~oar.itejle[l;WRJ KC>JltenaQteOe 
[Eijß]raw.!il 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

~-'~ 

.Jatyi ' 

.... 
~ 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Jahr 

2011 
2012 
2013 

Refer.eazprels 
- lE~~Wtl_l 

55,75 
56,71 
55,89 

. -©,beitn~g~nCf.ß,id.tfil 
anerk.araateti Ko.lt~R 
~u Gr:utldei.lle,g~ol$ 

- l\i1enge v,po 
[kVVl'!l 

Alilpa§.slin9~~.1Rig1 
f'tB!~Alo-Plifl 

1: a~~ft 
I:__ JrEuan 

~ -
- ·­

~.@Jlt~JS'-' 
-e~meot 

1 
[E!.YJBJ 

- .• - ­

-

·--'"- ­

l 
..... !1-..·-·-­ ~ 

~ 

" lniär:t§,fall 
r. 

l~R3 

~er:lodena~r-
I ~ 

Prerio.denüber­eeriQ.d~oüber- Anpassul]g der 
wr~e ~ldlerung ~~Saldier;u~ Sonstigesg~~~~~ V.erlusjenergJe. .'.a0G6J 2ae~ 2QQ8 [FUR] lf 

[EW~
[El!U~] ... [6~RJ~r~"f:!aJr ,. ~ 

~l· - - "· -
-· ... -­ -· 

~ -
-· -­
1----....r-.· ~· .__ .........._.... 
 '·- -1-i' - ~ 1 

- - .
' ~ t ' ~- ;...., 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKS-17/1874-02 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

POS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

BNetzA 

2014 

229.764.112 
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Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnftussbare Kosten SachsenNetze HS HD GmbH Az: 81<8-1711874-02 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

l vom Statistischen Bundesamt veröffentlichter 
Verbraucherpreisgesamtindex des vo~etzten Kalenderjahres 
vor dem Jahr, für das die ErlOsobergrenze gilt (§ 8 ARegV 

Ne!tbetreli>!f JlNlltzA 
„ "" q-__ 

Abweichung 
Kale~lllf~ 

. 
~rJahi ver -

- \/pi - l:l l tj 11 „._... l'l' 

2012 104,10 2012 104,10 0,00% 

Dauerhaft nlcht bfflnfl UAblire.Kosteii !18Ch 1:11 Abs. 2 ~V 

2- 1 Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten 

2- 2 Konzessionsabgaben 

2-3 Betriebssteuern 

2-4 Planwert: 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

2-5 
Planwert: 
NachrOstUng von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 

bV 

2-6 Genehmigte lnvestltionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV 

2-Sa Auflosung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

2-7 

2-8 

2-8b 

2-9 

2-10 

2-11 

2-12a 

2-13 

2-14 

2 - 15 

Satz 2 Nr 1 

Satz 2 Nr 2 

Satz 2 Nr 3 

Satz 
2 

Sonstige 

Satz4 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die 
Anderung von Erdkabeln 

Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von 
§ 5 Abs. 4 StromNEV 

Betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss vor 
31.12.2008 

Betriebs- und Personalratstätigkeit 

Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und 
von Betriebskindertagesstatten für Kinder der Im 
Netzbereich beschafti en Betriebsan ehOri en 

Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a 
ARegV 

AuflOsung von BKZ / Netzanschlusskostenbelträgen in 
Verbindung mit der StromNEV 

Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

dem finanziellen Ausgleich nach § 17d Absatz 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes - Umsetzung des Offshore­
Netzentwicklun s Jans 
Kompensationszahlungen im Rahmen des 
Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung 
EG Nr. 1228/2003 

Erlöse aus dem Engpassmanagement nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 

Kosten für die Beschaffung der Energie zur Erbringung vo 
Ausgleichsleistungen, einschließlich der Kosten für die 
lastselti e Beschaffun 
Kosten oder ErlOse aus Maßnahmen eines Betreibers von 

~~~::~::;u~~~~tz~~t::l~ee:~r wirksamen 

Differenz zwischen genehmigten Verlustenergiekosten un 
den ansatzfahigen Kosten 

Summe 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

<· 

„. StammdatenrdarJt;.lalz~!l ,,,„... 
- ,., 

~J -Je 1j 

... -Layfand ' 
II ~J1n·1& Nr, DJ1tum!de'1Mß!IHI N~ct!isiO~dandas Aktenz~n II ~r1Natztell&[~ NatzOb.; .wios ~ ~rgangs .• 

~ --
II 

~

"'" 
~ 

-- ·- ~· 

Summe:-. 
Dresden- Kauscha, Weixdorf, 

01.01 .2011 1 BK8-16/1874-71 Abgang Langebrück, Mobschatz, 
Gomoitz 

Aboang 01.01 .2011 2 BK8-1611874-72 Pima- Birkwilz/Pratzschwilz 
3 BKB-16/1874-73 01 .01 .2011 Abaana Riesa 

Abgang 01 .01 .2011 4 BKB-16/1874-74 Freital 
5 BKB-16/1874-75 Abaana 01.01 .2011 Löbau 
6 BKB-16/1874-76 01.02.2012 Abaana Pima: Grauoa und Bonnewitz 

Abaang7 BKB-16/1874-77 01 .09.2012 Dresden Cossebaude 
01.07.2013 8 LRB-4553.13 Zuaana Cofelv 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKS-17/1874-02 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPlt JVPl0 - PF1 

·Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 
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Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnftussbare Koslen SachsenNelze HS.HD GmbH 	 Az BKB-1711874-02 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

Netzbetreibe!. BN~ 
,­

VPI Vf'I 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichter 
Verbraucherpreisgesamtindex des vorletzten Kalenderjahres 2013 105,70 2013 105,70 0,00% 
vor dem Jahr, fOr das die Erlösobergrenze gilt (§ 8 ARegV l 

Dauerhaft nlcllt~„nu..L~osten nach § 11 ,Abs. 2 ~ 

2-1 Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten 

2-2 Konzessionsabgaben 

2-3 Betriebssteuern 

2-4 

2-5 

Planwert: 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

Planwert: 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs 1 

bV 

2-6 

2-6a 

2-7 

2-8 

2-8b 

2-9 

Genehmigte lnvestltionsmaßnahmen nach § 23 ARegV 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs 2a ARegV 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die 
Anderung von Erdkabeln 

Betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss vor 
31.12.2008 

2-10 Betriebs- und Personalratstatlgkelt 

2-11 
Berufsausbildung und Welterbildung im Unternehmen und 
von Betriebskindertagesstatten fOr Kinder der im 
Netzbereich beschafti ten Betrlebsan ehöri en 

2-12a Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a 
ARegV 

2-13 Auflösung von BKZ I Netzanschlusskostenbeltragen in 
Verbindung mit der StromNEV 

2-14 Ausg~eichsmechanlsmus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

dem finanziellen Ausgleich nach § 17d Absatz 4 des 
2 - 15 	 Energiewirtschaftsgesetzes - Umsetzung des Offshore­

Netzentwicklun s lans 
Kompensatianszahlungen im Rahmen des 

Satz 2 Nr. 1 Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung 
EG Nr. 1228/2003 

Satz 2 Nr 2 Erlöse aus dem Engpassmanagement nach Artikel 6 der 
· Verordnung (EG) Nr. 122812003 

Kosten fOr die Beschaffung der Energie zur Erbringung vo 
Satz 2 Nr. 3 Ausgleichsleistungen, einschließlich der Kosten tor die 

lastselti e Beschaffun 
Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen eines Betreibers von 

Satz2 
Stromversorgungsnetzen, die einer wirksamen 

Sonstige 
Verfahrensre ulierun unterlie en 

Differenz zwischen genehmigten Verlustenergiekosten unSatz4 
den ansatzfählgen Kosten 

Summe 

Seite 1von1 



Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az.: BKB-17/1874-02 

L.:aufend 
eNi=.,. 
des· ~~en 

NetzQbe. 
rgangs , 

1. 

8K8-16/1874­

2 8K8-16/1874­
3 8K8-16/1874­
4 BK8-16/187 4­
5 BK8-16/1874­
6 BK8-16/1874­
7 BK8-16/1874­
8 LRB-4553.13 

Dresden- Kauscha, Weixdorf, 
Langebrück, Mobschatz, 
Gom itz 
Pirna- Birkwitz/Pratzschwitz 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Vergleich Erlösoberg renzen bestandteile 

Erlösoberg renze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

PÜS 2006 

PÜS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 
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Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnftussbare Kosten SachsenNetze HS HO GmbH Az BKB-1711874-02 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

Ka~ahr 

N.tzb!ttrel~ 
~ 

-. VPI ,_, KaienderJ•"! 
Bf.l lllZA 

VPI 

l"I 
Abweichung 

l vom Statistischen Bundesamt veröffentlichter 
Verbfaucherpreisgesamtindex des vortetzten Kalenderj ahres 2014 106,60 2014 106,60 0,00% 
vor dem Jahr, fOr das die Erlösobergrenze gilt(§ 8 ARegV 

Dauerhaft nlcl1t beelnft!Ja•!Hlre Koden nach S11 Aba. 2 ARegV 

2-1 Gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten 

2-2 Konzessionsabgaben 

2-3 Betriebssteuern 

2 - 4 Planwert: 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebene 

2-5 
Planwert: 
Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1 OAbs _ 1 

bV 

2-6 Genehmigte lnvestttionsmaßnahmen nach § 23 ARegV 

2-6a Aunosung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs 2a ARegV 

2-7 

2-8 

2-8b 

2-9 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die 
Anderung von Erdkabeln 

Betriebliche und tarifvertragllche Vereinbarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss vor 
31.12.2008 

2-10 Betriebs- und Personalratstatigkelt 

2 - 11 
Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen un 
von BetriebsklndertagesstAtten für Kinder der im 
Netzbereich beschäfti en Betriebsan ehorl en 

2 - 12a Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 25a 
ARegV 

2 - 13 Aunosung von BKZ / Netzanschlusskostenbelträgen fn 
Verbindung mit der StromNEV 

2 - 14 Ausgleichsmechanismus nach § 2 Abs. 4 EnLAG 

2 - 15 · 
dem finanziellen Ausgleich nach § 17d Absatz 4 des 
Energiewirtschaftsgesetzes - Umsetzung des Offshore­
Netzentwicklun s Jans 

Satz 2 Nr. 1 
Kompensationszahlungen im Rahmen des 
Ausgleichsmechanismus nach Artikel 3 der Verordnung 
EG Nr. 122812003 

Satz 2 Nr 2 Erlöse aus dem Engpassmanagement nach Artikel 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 

Satz 2 Nr. 3 
Kosten für die Beschaffung der Energie zur Erbringung v 
Ausgleichsleistungen, einschtteßlich der Kosten für die 
lastselti e Beschaffun 

Satz 2 
Sonstige 

Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen eines Betreibers vo 
Stromversorgungsnetzen, die einer wirksamen 
Verfahrensre ulierun unterlle en 

Satz4 Differenz zwischen genehmigten Verlustenergiekosten u 
den ansatzfahigen Kosten 

Summe 
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Anlage 3c Netzveränderungen SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BK8-17/1874-02 

. 
- '"<!.r -·,S~®rN~-
~ '~ , -

1 ­.:;; rI ~ „ !> 
-

-:1 
l> l,.@Ltfencf11 . N~eNr. ~ ~de.sdfl(Qhg ~ameJ~~del; N~11r~~ (AAQNl~ - N, ls ~ N$(l0e ~ 
z~.rgangs; 

-
1 

-
1 -

i 1 

-'• - -- ... .. ­-·· 
Summe: 

Dresden- Kauscha, Weixdorf, 
Abgang 01.01.20111 BK8-16/1874-7 Langebrück, Mobschatz, 

Gomoitz 
Abaana 01 .01 .20112 BK8-16/1874­ Pirna- Birkwitz/Pratzschwitz 
Abaana 01.01 .20113 BK8-16/187 4­ Riesa 

01.01.2011Abaana4 BK8-16/1874­ Freital 
Abaana 01 .01 .20115 BK8-16/1874­ Löbau 
Aboano 01 .02.2012 6 BK8-16/187 4­ Pirna: Grauoa und Bonnewitz 
Abaana 01 .09.2012 Dresden Cossebaude7 BK8-16/187 4­

01 .07.2013 LRB-4553.13 Zu!:lanQ8 Cofelv 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb SachsenNetze HS.HD GmbH Az.: BKB-17/1874-02 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2013 


tatsächlich entstandene Kosten 
in der Erlösobergrenze enthaltene Kosten (Plankosten) 
Differenzbetrag tatsächliche Kosten - Plankosten) 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb SachsenNetze HS.HD GmbH Az.: BKB-17/1874-02 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2014 


tatsächlich entstandene Kosten 
in der Erlösober renze enthaltene Kosten (Plankosten 
Differenzbetra tatsächliche Kosten - Plankosten 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb SachsenNetze HS.HD GmbH Az.: BKS-17/1874-02 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2015 


tatsächlich entstandene Kosten 
in der Erlösobergrenze enthaltene Kosten (Plankosten) 
Differenzbetrag (tatsächliche Kosten - Plankosten) 

,• - -
gnuttU.Y.ng ~rc B.iffef.en~. 

fgepläß ii '5 ~. ~ S.~3' ~R~g~ 
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Anlage 4 - Messstellenbetrieb SachsenNetze HS.HD GmbH Az: BKB-17/1874-02 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2016 


bei effizienter Leistungserbringung entstehende Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung) 
In der Erlösobergrenze enthaltener Ansatz der Kosten des Messstellenbetriebs (einschließlich Messung) 
Differenzbetrag (tatsächliche Kosten - Plankosten) 
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